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Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen
für den konsekutiven Studiengang Master in Euro-

pean and World Politics (Fachspezifischer Teil)

Vom 24. März 2009

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 9. Mai 
2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 
2010 (Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen Teil der 
Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen für 
den konsekutiven Studiengang Master in European 
and World Politics in der nachstehenden Fassung ge-
nehmigt. 

 Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt 
ist, gilt der Allgemeine Teil der Masterprüfungsord-
nungen der Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004 
(Brem.ABl. S. 469) (AT-MPO), der zuletzt durch Ord-
nung vom 29. April 2008 (Brem.ABl. S. 307) geändert 
wurde, in der jeweils gültigen Fassung.

§ 1

Regelstudienzeit und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. Sie 
beinhaltet die Masterthesis und das zugehörige Kollo-
quium. 

 (2) Der für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderliche Umfang des Studiums beträgt 
90 Leistungspunkte (ECTS).

§ 2

Prüfungs- und Studienleistungen 

 (1) Anzahl und Form der abzulegenden Modulprü-
fungen regelt Anlage 1. Die Prüfungsleistungen wer-
den in den in § 7 Absatz 2 AT-MPO genannten Formen 
erbracht. 

 (2) Die Studierenden können für Hausarbeiten The-
men vorschlagen. Alle Prüfungsleistungen mit Aus-
nahme der Klausur können auch durch eine Gruppe 
von maximal drei Studierenden in Zusammenarbeit 
angefertigt werden (Gruppenarbeit). 

 (3) Studienleistungen werden im Rahmen bestimm-
ter, in der Anlage 1 näher bezeichneter Module er-
bracht. Die Form der Studienleistung wird durch die 
Lehrenden zu Beginn einer Veranstaltung bekannt 
gegeben. Studienleistungen sind: 

 1.  Bericht/Fallanalyse: Beschreibung und Analyse 
aktueller Frage- und Problemstellungen aus der 
Praxis unter Nutzung verschiedener Methoden 
sowie der theoretischen Grundlagen des Politik-
managements und/oder nachhaltiger Entwick-
lung in schriftlicher Form.

 2.  Kurzpräsentation: Darstellung einer Thematik 
mit Hilfe von Medien unterschiedlicher Art in 
15 Minuten ohne schriftliche Ausarbeitung. 

 3.  Thesenpapier: Knappe schriftliche Darlegung 
wissenschaftlicher Positionen zu einem ausge-
wählten modulbezogenen Thema.
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§ 3

Masterthesis und Kolloquium

 (1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprü-
fungen gemäß Anlage 1, der Masterthesis und dem 
Kolloquium, in dem die Masterthesis zu verteidigen 
ist.

 (2) Zur Masterthesis kann nur zugelassen werden, 
wer mindestens 48 Leistungspunkte erworben hat. 

 (3) Das Thema der Masterarbeit kann auf Antrag 
ohne Anrechnung eines Prüfungsversuchs einmal in-
nerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. 

 (4) Der schriftliche Teil der Masterthesis ist in min-
destens drei maschinengeschriebenen, gebundenen 
Exemplaren sowie gespeichert auf einem gängigen 
elektronischen Datenträger (zum Beispiel auf CD-Rom) 
abzuliefern.

 (5) Die Frist zur Bearbeitung der Masterthesis be-
trägt 14 Wochen.

§ 4

Gesamtnote der Masterprüfung

 Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich 
zu 65% aus dem Durchschnitt der Modulnoten nach 
Anlage 1, zu 30% aus der Note der Masterthesis und 
zu 5% aus der Note des Kolloquiums.

§ 5

Mastergrad

 Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hoch-
schule Bremen den Grad „Master of Arts (MA)“.

§ 6

Inkrafttreten

 Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. März 2008 in Kraft. 

 Bremen, den 9. Mai 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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